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An das 
Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 W i e  n 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Gewerbliche Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (9. Novelle 
zum GSVG); 
Stellungnahme 

Zu Zahl 20.547/ 2-1b / 1984 vom 30. April 1984 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

(9. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz

GSVG), wird hinsichtlich der grundsätzlichen Einwendungen 

auf die ha. Stellungnahme zum Entwurf einer 40. Novelle 

zum ASVG (Präs.Abt. 11 - 25 / 446, vom 30. Mai 1984) hinge

wiesen. Weitere Einwendungen werden nicht erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

. / . 

19/SN-71/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der ·Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzler amt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r � � n 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 
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